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Änderungsvereinbarung vom 22.07.2021 zum 
Vertrag zur Versorgung in den Fachgebieten der Neurologie, Psychiatrie, 

Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Baden-
Württemberg gemäß § 73c SGB V vom 10.10.2011 

 
§ 1 

Änderung von § 12 des Hauptvertrages 
 

§ 12 des Hauptvertrages wird um folgenden Absatz 9 ergänzt: 

 

„Die AOK kann FACHÄRZTEN über den ArztPartnerService sowie durch weitere 

fachkompetente Mitarbeiter/innen spezifische Informationsleistungen zur Verfügung stellen. 

Die Verpflichtungen nach § 5 Abs. 5 u. 6 bleiben hiervon unberührt. Diese 

Informationsleistungen erfolgen nach Maßgabe folgender Regelungen:  

a) FACHÄRZTE erhalten allgemeine Hinweise und Informationen zu Voraussetzungen, 

Inhalten, Zielen und Umsetzungsfragen dieses Vertrages sowie zu den vertraglichen Pflichten 

nach diesem Vertrag. Diese umfassen auch Informationen und allgemeine 

Handlungsempfehlungen zu vertraglich vereinbarten Versorgungs- und Wirtschaft-

lichkeitskriterien, sowie darauf ausgerichteten Maßnahmen nach Maßgabe dieses Vertrages.  

b) Der FACHARZT erhält Hinweise und Informationen hinsichtlich der Einhaltung vereinbarter 

Wirtschaftlichkeitskriterien ausschließlich auf Anfrage. Die Hinweise können sich 

insbesondere auf die Verpflichtungen nach § 5 Abs. 5 und 6 beziehen.  

c) Die AOK berichtet regelhaft im Beirat (§ 22) über den Inhalt der Informationen nach lit. a) 

und die Anzahl der erfolgten Kontaktaufnahmen.  

d) Der FACHARZT erhält auf Wunsch auch Hinweise und Informationen zu Voraus-setzungen 

und Inhalten geeigneter Verträge der besonderen Versorgung nach § 140a SGB V, 

insbesondere zu sektorenübergreifenden Versorgungsangeboten und Präventionsangeboten 

der AOK.  

 

e) Der FACHARZT wird durch Hinweise und Informationen nach Maßgabe des § 73 Abs. 8 

SGB V in der jeweils geltenden Fassung bei der Erfüllung seiner Pflichten nach § 5 Abs. 5 und 

6 unterstützt, Dies umfasst insbesondere (auch vergleichende) Informationen in Bezug auf 

die Verordnung von Arznei-, Verband- und Heilmitteln, über preisgünstige 

verordnungsfähige Leistungen und Bezugsquellen sowie Hinweise nach dem allgemeinen 

Stand der medizinischen Erkenntnisse zu Indikation und therapeutischem Nutzen.  

f) Gemäß § 305a Satz 1 SGB V unzulässig ist die Beratung der Fachärzte über Fragen der 

Wirtschaftlichkeit anhand praxisindividueller, auf Diagnosen beruhender Patientendaten. 

Ferner unzulässig in der Arztansprache ist die Thematisierung von auf die jeweilige 

Arztpraxis bezogenen Fragestellungen zur Vergabe und Dokumentation von Diagnosen. 

Insbesondere dürfen im Rahmen der Arztansprache keine In-formationen zur Verfügung 

gestellt werden, die das Verordnungs- und Dokumentationsverhalten der Fachärztin oder 

des Facharztes anhand einer praxisindividuellen Analyse widerspiegeln.“  
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§ 2 

Änderung Anlage 12, Modul Psychotherapie  
  

Im Modul Psychotherapie wird die Vergütungsziffer PTON2 in Höhe von 20 EUR in der 

Anlage 12, Abschnitt C (Vergütungstabelle Psychotherapie), eingeführt. Das Nähere ist der 

Anlage zu entnehmen. 

 

§ 3 

Änderung Anlage 12, Modul Neurologie  
  

Im Modul Neurologie wird die befristete Abrechnungsmöglichkeit zur Erst- und 

Folgebehandlung der Botulinumtoxintherapie für das Anwendungsgebiet chronische 

Migräne (NE13/ NE14) bis zum 30.09.2022 verlängert. Das Nähere ist der Anlage zu 

entnehmen. 

 

 
§ 4 

Inkrafttreten 
 

Die Änderung und Ergänzungen treten mit Wirkung zum 01.07.2021 in Kraft. 

 
 
 

                                                       
Anlagen  
 

Hauptvertrag i.d.F. vom 01.07.2021 

Anlage 12, Abschnitt C, i.d.F. vom 01.07.2021 (Modul Psychotherapie) 

Anlage 12, Abschnitt A, i.d.F. vom 01.07.2021 (Modul Neurologie) 
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Stuttgart, den 22.07.2021 

 

 

___________________________________________________________________ 

AOK Baden-Württemberg 
Jürgen Graf 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Bosch BKK 
Dr. Gertrud Prinzing 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

MEDI Baden-Württemberg e.V. 
Dr. med. Werner Baumgärtner 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

MEDIVERBUND AG     MEDIVERBUND AG 
Frank Hofmann     Dr. jur. Wolfgang Schnörer 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Berufsverband Deutscher Nervenärzte (BVDN) Landesverband Baden-Württemberg der Fachärzte 
für Nervenheilkunde, Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie e.V. 
Birgit Imdahl 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Freie Liste der Psychotherapeuten 
Dipl.-Psych. Rolf Wachendorf 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

DPtV e.V. 
Dr. Alessandro Cavicchioli 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

IG KJPP Raymond Fojkar 


